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Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) in der Fas-

sung der VII. Nachtragssatzung. 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 60, 61 
des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBl. 
I S. 2254), in der jeweils geltenden Fassung, des § 46 Abs. 2 LWG NRW des Landeswasser-
gesetzes vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-
zes vom 02.07.2019 (GV. NRW. S. 341), in der jeweils geltenden Fassung, der Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW., S. 602 ff.), zuletzt geändert durch 
Art. 23 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 
08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 (BGBl. I 1987, S. 602), zuletzt geändert am 
30.04.2019 (BGBl. II 2019, S. 282), in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 
Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende Nachtragssatzung zur Satzung 
der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage beschlossen: 

 
§ 1 Allgemeines 

 
(1)   Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt umfasst unter anderem das Sammeln, Fort-

leiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im Stadtgebiet 
anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. Zur 
Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG 
NRW insbesondere 

 
1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Be-

baubarkeit nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen 
Vorhaben-und Erschließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergän-
zungssatzung begründet worden ist,  

 
2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Stadtgebietes anfal-

lenden Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung eines Bestands- und 
Betriebsplans nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 LWG NRW, 

 
3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers 

sowie die Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klär-
schlamms für seine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung,  

 
4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die 

Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die An-
forderungen der §§ 54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW,  
 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und 
dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 
Abs. 2 Satz 2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW). Hierfür gilt die ge-
sonderte Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der 
derzeitig geltenden Fassung,  

 
6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des 

§ 47 LWG NRW.  
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(2)  Die Stadt stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck 

der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung an-
fallenden Rückstände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentli-
che Einrichtung zur Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Zur öffentlichen Abwas-
seranlage gehören auch dezentrale öffentliche Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser sowie Auf- bzw. Ableitungsgräben wie z. B. Straßen- bzw. Wegeseiten-
gräben, die zum Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage gewidmet worden sind. 
Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit.  

 
(3) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auf-

trag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln oder Einleiten von 
Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasserbe-
seitigung anfallenden Rückstände dienen.  

 Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht aber die 
Anschlussleitungen. Nicht hierzu zählt die Entsorgung von Kleinkläranlagen und ab-
flusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in der Stadt Bergisch Gladbach (Entsorgungssatzung) in der jeweils gülti-
gen Fassung geregelt ist. Als Teil der öffentlichen Abwasseranlage gelten auch die von 
der Stadt unterhaltenen, nicht als Gewässer anzusehenden Straßenseitengräben, Ent-
wässerungsmulden und Rigolen, die zur Ableitung der auf den angeschlossenen 
Grundstücken anfallenden Niederschlagswässer genutzt werden, sowie die im Einklang 
mit den wasserrechtlichen Vorschriften zur Abwasserbeseitigung genutzten Wasser-
läufe, soweit sie technisch in die öffentliche Abwasseranlage einbezogen sind, 

 
(4) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Her-

stellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt 
die Stadt im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. Hierzu gehört 
auch die Festlegung, aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen ein Gebiet mittels 
Druckentwässerung oder Vakuumentwässerung zu entsorgen. 

 
(5) Nicht umfasst von der Pflicht der Stadt Bergisch Gladbach zur Abwasserbeseitigung 

und den Bestimmungen dieser Satzung ist die Beseitigung von Abfällen, selbst wenn 
diese flüssig und wasserhaltig sein sollten. Insbesondere ist die Entsorgung der Inhalte 
von Leichtflüssigkeits-, Fett- und Ölabscheidern von den Grundstücksnutzungsberech-
tigten selbst durchzuführen. Nicht umfasst ist auch die Beseitigung von Fremdwasser. 

 
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten:  

1) Abscheider: 
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärke-
abscheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die 
öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 
 

2) Absperrvorrichtungen, Schieber / Kugelhähne 

Haben die Aufgabe, Teile eines Druckentwässerungsnetzes oder eine Anlage aus un-

terschiedlichen Gründen z.B. aufgrund Wartungsarbeiten im privaten und öffentlichen 

Bereich, sicher abzusperren. 

 
3) Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 
WHG. 
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4) Anerkannte Regeln der Technik 

Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten die Regeln, die auf wissen-
schaftlicher Grundlage und / oder fachlichen Erkenntnissen (Erfahrungen) beruhen, in 
der Praxis erprobt und bewährt sind, Gedankengut der auf dem betreffenden Fachge-
biet tätigen Personen geworden sind und von deren Mehrheit als richtig anerkannt 
und angewendet werden.  

 
5) Anschlussleitungen: 

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlusslei-
tungen und Hausanschlussleitungen verstanden.  
 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sam-

melleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks, 
b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis 

zu dem Gebäude oder dem Ort auf dem Grundstück, wo das Abwasser anfällt. 
Zu den Hausanschlussleitungen gehören auch Leitungen in und unter der Bo-
denplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie 
die Kontrollschächte und Inspektionsöffnungen. Bei Druckentwässerungsnetzen 
ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe und Absperrvorrichtung) auf dem pri-
vaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 
6) Anschlussnehmerin oder Anschlussnehmer: 

Anschlussnehmerin oder Anschlussnehmer ist die Eigentümerin oder der Eigentümer 
als Nutzungsberechtigte oder Nutzungsberechtigter des Grundstücks, das an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend. 
 

7) Anschlussstutzen: 
Anschlussstutzen sind Anschlusselemente für den nachträglichen Anschluss von 
Grundstücksanschlussleitungen an die öffentliche Abwasseranlage. 
 

8) Drainage: 
Drainage im Sinne dieser Satzung sind erdverlegte, perforierte Rohrleitungen etc. zur 
Ableitung überschüssigen Bodenwassers. 

 
9) Drosseleinrichtung: 

Drosseleinrichtungen sind im Sinne dieser Satzung Einbauteile, welche die Funktion 
besitzen, die Ableitung (Volumenstrom) in den weiterführenden Kanal zu begrenzen. 

 
10) Druckentwässerung: 

Die Druckentwässerung ist ein nicht schwerkraftgebundenes Entwässerungsverfah-
ren für die Schmutzwasserableitung. Die Druckentwässerung setzt sich aus folgen-
den Systemteilen zusammen: 

 
a) Öffentlicher Bereich (Bau und Betrieb durch die Stadt) 

- Sammeldruckrohrleitung 
- ggf. Zwischenpumpwerk und/oder Spülstation 

 
b) Privater Bereich (Bau und Betrieb durch den Grundstückseigentümer) 

- Sammelschacht und Förderanlage (Pumpstation) innerhalb der Grund-
stücksentwässerung (Absperrschieber / Absperrvorrichtung) 

- Anschlussleitung (als Druckleitung) 
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Die Sammelschächte und die Förderanlage (Pumpenschächte sowie die Absperr-
schieber sind technisch notwendige Bestandteile der Druckentwässerung; sie sind je-
doch Bestandteil der Anschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage ge-
hören. 
 
Das Schmutzwasser gelangt innerhalb der Gebäude bzw. der Grundstücke über Ge-
fällegrundleitungen in einen Sammelschacht mit Förderanlage (Pumpstation). Die 
Förderanlage (Pumpstation) pumpt das Schmutzwasser über Anschluss- und Sam-
melleitungen bis zu einem beliebigen drucklosen Ausmündungspunkt des Systems in 
den Bereich der Kanalisation (öffentliche Abwasserleitung), der nach dem Prinzip der 
Freispiegelleitungen betrieben wird. 

 
11) Fehlanschluss: 

Fehlanschluss im Sinne dieser Satzung ist der satzungswidrige Anschluss eines 
Schmutzwasseranschlusskanals an den öffentlichen Regenwasserkanal oder der An-
schluss eines Regenwasseranschlusskanals an den öffentlichen Schmutzwasserka-
nal. 
 

12) Fremdwasser: 
 Fremdwasser ist kein Abwasser. Fremdwasser im Sinne dieser Satzung ist bestim-

mungswidrig in die öffentliche Abwasseranlage gelangendes Wasser, wie Grund-, 
Schichten-, Bohr-, Tag-, Oberflächen- und Drainagewasser. 

 
 

13) Grundstück: 
 Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhän-

gende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Stadt für jede dieser 
Anlagen die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Sat-
zung verlangen. 

 
14) Haustechnische Abwasseranlagen: 
 Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu ent-

wässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung 
und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im 
Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseran-
lage. 

 
15) Indirekteinleiterin oder Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiterin oder Indirekteinleiter ist diejenige Anschlussnehmerin oder derje-
nige Anschlussnehmer,die oder der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage ein-
leitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 

 
16) Mischsystem: 
 Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt 

und fortgeleitet. 
 

17) Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende 
Wasser. 
 

18)  Schmutzwasser:  
 Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, ge-

werblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als 
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Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssig-
keiten. 

 
19) Öffentliche Abwasseranlage:   

Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt selbst oder in ihrem Auf-
trag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von 
Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der städtischen Abwasser-
beseitigung anfallenden Rückstände dienen. In den Gebieten, in denen die Abwas-
serbeseitigung durch ein Druckentwässerungsnetz erfolgt und sich Teile eines sol-
chen Netzes auf den Privatgrundstücken befinden, gehören die Hausanschlussleitun-
gen einschließlich der Druckstationen und deren Systemteile nicht zur öffentlichen 
Abwasseranlage. Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung ge-
hören Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben sowie private Grundstücksentwässe-
rungen wie Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, inklusive deren abwasser-
technischen Anlagen. 

 
(20) Trennsystem: 
 Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt 

und fortgeleitet. 
 
21) Kontrollschächte: 
 Kontrollschächte, auch Einsteigeschächte (besteigbare Schächte), Revisions-

schächte oder Übergabeschächte sind Schachtbauwerke, die zur Inspektion, Unter-
haltung und Reinigung, Sanierung der Anschlussleitungen dienen und Gegenstand 
der privaten Grundstücksentwässerung sind. Ferner dienen insbe-sondere die Kon-
trollschächte an ihrer Grundstücksgrenze der Kontrolle des Ab-flussverhaltens des 
anfallenden Abwassers von Grundstücken vor Übergabe in den öffentlichen Kanal. 

 
§ 3 Anschlussrecht 

 
Jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer eines im Stadtgebiet liegenden Grundstücks ist 
vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den An-
schluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen 
(Anschlussrecht). 
 

 
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfer-

tige und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. 
Dazu muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks o-
der auf dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann 
in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten 
Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Ka-
nal verlegt ist. Die Stadt kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn 
hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird.  

 
(2) Die Stadt kann den Anschluss versagen, wenn die zuständige Behörde unter den Vo-

raussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 1 LWG NRW die Abwasserbeseitigungspflicht für 
das Schmutzwasser auf Antrag der Stadt auf die private Grundstückseigentümerin o-
der den privaten Grundstückseigentümer übertragen hat. Dieses gilt nicht, wenn sich 
die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 
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(3) Der Anschluss ist auch ausgeschlossen, soweit die Stadt von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht befreit ist und die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 Abs. 6 LWG 
NRW auf einen Dritten übertragen worden ist.  

 
(4) In Gebieten mit Trennkanalisation darf der Anschluss für das Schmutzwasser nur an 

den Schmutzwasserkanal und der Anschluss für das Niederschlagswasser nur an den 
Regenwasserkanal hergestellt werden.  

 
(5) In Gebieten mit Mischkanalisation ist der Anschluss, unter Berücksichtigung des § 5 

Abs. 2 und 3, an den für Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsamen Kanal her-
zustellen.  

 
(6) Jedes Grundstück soll in der Regel nur einen Anschluss an den nach der Art der Ab-

wässer bestimmten Kanal erhalten; die Stadt kann verlangen, dass das Abwasser 
zentralen Sammelschächten zugeführt wird. Weitere Anschlüsse bedürfen der aus-
drücklichen Genehmigung der Stadt. Der Anschluss darf nur von einem von der Stadt 
zugelassenen Dritten durchgeführt werden. Die Stadt kann den Anschluss auch in an-
deren Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird; 
hierfür kann sie Bedingungen, Auflagen und Befristungen sowie besondere Kostenre-
gelungen vorsehen.  

 
(7) Drainagen dürfen nicht angeschlossen werden; Ausnahmeregelungen hiervon bedür-

fen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Stadt und lassen im Übrigen ge-
bührenrechtliche Forderungen unberührt.  

 
(8) Der Anschluss ist ausgeschlossen, sofern die Stadt nach den Bestimmungen des LWG  

NRW von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 

(9) Dampfleitungen sowie Abfallzerkleinerungsanlagen für Haushalte und Gewerbebe-
triebe   dürfen nicht an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden. 

 
§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 

 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser.  

(2) Dieses gilt nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, soweit die Pflicht zur Be-
seitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW der Eigentümerin 
oder dem Eigentümer des Grundstücks obliegt oder anderweitig (z.B. § 49 Abs. 3 LWG 
NRW) einem Dritten zugewiesen ist.  

(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, 
wenn die Stadt von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 3 LWG NRW Gebrauch 
macht. 

(4) Die zur örtlichen Beseitigung des Niederschlagswassers erforderliche wasserrechtliche 
Erlaubnis bei Versickerung bzw. Einleitung in ein Gewässer ist bei der zuständigen 
Wasserbehörde einzuholen. 

 

§ 6 Benutzungsrecht 
 
(1) Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat die Anschlussnehmerin 

oder der Anschlussnehmer vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und 
unter Beachtung der technischen Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der 
haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf ihrem oder seinem Grundstück 
anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungsrecht).  
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(2) Die Stadt gibt durch ortsübliche Bekanntmachung vor, welche Abwasseranlagen be-

triebsfertig hergestellt sind.  
 
(3) Die gesicherte entwässerungstechnische Erschließung eines Grundstückes im Sinne 

des Baugesetzbuches sowie die Gewährleistung der Abwasserbeseitigung im Sinne 
der Bauordnung wird durch die Stadt auf Anfrage oder durch Beteiligung im Baugeneh-
migungsverfahren festgestellt. Beim Abwasserwerk sind gesonderte Anträge auf Ka-
nalanschlussschein und Zustimmung zu stellen. 

 
(4) Die von Dritten hergestellten und betriebenen Abwasseranlagen, welche der Stadt aus-

drücklich oder konkludent zur Abwasserbeseitigung zur Verfügung gestellt werden, gel-
ten hinsichtlich des Anschluss- und Benutzungsrechts sowie deren Begrenzungen den 
öffentlichen Abwasseranlagen gleichgestellt. Ein Wechsel in der Bau- und Unterhal-
tungslast an solchen Anlagen tritt jedoch nur bei ausdrücklicher dahin gehender Ver-
einbarung zwischen dem Eigentümer der Anlage und der Stadt ein. 

 
 

§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Schmutzwasser (§ 54 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 WHG) und Niederschlagswasser (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) nicht 
eingeleitet werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe  

 
  1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder  
 

  2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder 
 gesundheitlich beeinträchtigen oder 

  
 3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit 

 oder Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder  
 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern 
oder  

 
  5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen 
  oder verteuern oder  

 
6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so er-

heblich stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einlei-
tungserlaubnis nicht eingehalten werden können.  

 
(2)  In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden:  

 
a) feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen 

in der Kanalisation führen können,  
 

b) Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsan-
lagen, 
 

c) Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbeson-
dere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen 
und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorge-
sehene städtische Einleitungsstelle eingeleitet werden, 
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d) flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersätti-
gung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehin-
derungen führen können,  
 

e) nicht neutralisierte Kondensate aus erd-und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen 
mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 24 KW sowie nicht neutralisierte Konden-
sate aus sonstigen Brennwertanlagen,  
 

f) radioaktives Abwasser,  
 

g) Inhalte von Chemietoiletten, dürfen der öffentlichen Abwasseranlage nur nach vorhe-
riger Zustimmung der Stadt und nur auf der zentralen Kläranlage zugeführt werden. 
Das Erfordernis einer etwaigen wasserbehördlichen Indirekteinleitungsgenehmigung 
bleibt davon unberührt. 
 

h) nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und 
medizinischen Instituten,  
 

i) flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche,  
 

j) Silagewasser,  
 

k)  Fremdwasser, wild abfließendes Wasser im Sinne von § 37 WHG sowie Bohr- und 
Kühlwasser, 
 

l) Blut aus Schlachtungen,  
 

m) gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freiset-
zen kann,  
 

n) feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfä-
hige Gas-Luft-Gemische entstehen können,  
 

o) Emulsionen von Mineralölprodukten,  
 

p) Medikamente und pharmazeutische Produkte. 
 

q) flüssige Stoffe, die kein Abwasser sind (§ 55 Abs. 3 WHG), soweit dieses nicht im 
Einzelfall auf Antrag durch die Stadt schriftlich zugelassen worden ist,  
 

r) Einweg-Waschlappen, Einwegwischtücher und sonstige Feuchttücher, die sich nicht 
zersetzen und deshalb in der öffentlichen Abwasseranlage zu Betriebsstörungen z.B. 
an Pumpwerken führen können.  

 
(3) Abwasser darf grundsätzlich in den Schmutzwasserkanal oder Mischwasserkanal nur 

eingeleitet werden, wenn dessen Beschaffenheit und Inhaltsstoffe unter den Grenzwer-
ten, die in der Anlage aufgeführt sind, bleiben. Die Anlage ist Bestandteil dieser Sat-
zung. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen oder zu vermischen, um die Grenz-
werte gemäß der Anlage einzuhalten. 

 
(4) Die Stadt kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 

festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem 
Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des 
Abwassers erfolgt.  

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen 
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als über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Stadt 
erfolgen. 

 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt 

von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.  
 

(7) Die Stadt kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anfor-
derungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte 
Härte für die Verpflichtete oder den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen 
Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. Im Einzelfall kann die Stadt zur Gefahren-
abwehr auf Antrag zeitlich befristet und jederzeit widerrufbar zulassen, dass Fremd-
wasser und sonstiges Wasser, wie z. B. wild abfließendes Wasser (§ 37 WHG) der Ab-
wasseranlage zugeführt wird. Die Fördermengen sind zwingend messtechnisch zu er-
fassen und aufzuzeichnen. Eine Durchschrift der Aufzeichnungen bzw. eine Aufstel-
lung der Einleitmengen ist dem Abwasserwerk unaufgefordert nach Beendigung des 
Einleitvorgangs vorzulegen. Im Übrigen wird auf die Vorschriften des § 7 der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die Entwässe-
rung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwäs-
serungssatzung) hingewiesen. Die Indirektleiterin oder der Indirekteinleiter hat ihrem 
oder seinem Antrag die von der Stadt verlangten Nachweise beizufügen.  

 
(8) Ein Anspruch auf Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage von Stoffen, die kein Ab-

wasser sind, besteht nicht. Dieses gilt auch für den Fall, dass die zuständige Behörde 
im Fall des § 55 Abs. 3 WHG die Einleitung gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW genehmigt 
oder nach einer erfolgten Anzeige gemäß § 58 Abs. 1 LWG NRW kein Genehmigungs-
verfahren einleitet. 

 
(9) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vorneh-

men zu lassen.  
 
(10) Bei Änderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschlussnehmer/die 

Anschlussnehmerin auf Verlangen die Einhaltung der Abs. 1-5 nachzuweisen.  
 
(11) Wer unter Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Vorschrift den Verlust 

der Halbierung der Abwasserabgabe (§ 9 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz) verursacht, 
hat der Stadt den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. Haben mehrere 
den Wegfall der Abgabenhalbierung verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner. 

 
(12) Die Stadt kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

 
1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter 

Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt,  
2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht 

einhält. 
 

§ 8 Abscheide- und sonstige Vorbehandlungsanlagen 
 

 (1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl so-
wie fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in 
entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusli-
ches Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch 
dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln ist.  

 
(2)  Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt eine Behandlung (Rei-

nigung) auf dem Grundstück der Anschlussnehmerin oder des Anschlussnehmers in 
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einer von ihr oder ihm zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide-oder sonstigen 
Behandlungsanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Nieder-
schlagswassers für die Stadt eine Pflicht zur Behandlung nach dem sog. Trenn-Erlass 
vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 583 ff.) auslöst. Die vorstehende Behandlungs-
pflicht gilt auch für Straßenbaulastträger, die das Straßenoberflächenwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage einleiten.  

 
(3)  Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwäs-

sern aus Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 
3) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen durch die Anschlussnehmerin oder den 
Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit einer maximalen Maschen-
weite von 6 mm geführt werden.  

 
(4)  Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen 

den einschlägigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Stadt 
kann darüber hinaus gehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unter-
haltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist. Bei Bedarf kann die Stadt Nachweise über die ord-
nungsgemäße Unterhaltung des Abscheiders, wie z.B. die Vorlage eines Wartungsver-
trages und Entsorgungsnachweises der abgeschiedenen Stoffe, fordern. 

 
(5)  Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Überein-

stimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentli-
chen Abwasseranlage nicht zugeführt werden.  

 
 

§ 9 Anschluss-und Benutzungszwang 
 
(1) Jede oder jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 

Satzung verpflichtet, ihr oder sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungs-
pflicht nach § 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald 
Abwasser auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang).  

(2) Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkun-
gen in dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Ab-
wasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage 
einzuleiten (Benutzungszwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW zu erfüllen.  

 
(3) Ein Anschluss-und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 

Nr. 1 LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallendes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt 
nachzuweisen.  

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusli-

che Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage an-
zuschließen und dieser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss-und Benutzungszwang besteht in Erfüllung der Abwasserüberlassungs-

pflicht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt nicht in den 
Fällen des § 5 Absatz 2 dieser Satzung. 

  
(6) In den im Trennsystem entwässernden Bereichen sind das Schmutz-und das Nieder-

schlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen.  
 
(7) Bei Neu-und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage 
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an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren 
nach § 14 Absatz 1 ist durchzuführen.  

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das 

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Be-
kanntmachung oder Mitteilung an die Anschlussberechtigte oder den Anschlussberech-
tigten angezeigt wurde, dass das Grundstück angeschlossen werden kann. Bis zum 
Nachweis der ordnungsgemäßen Fertigstellung der neu hergestellten Grundstücksent-
wässerung sind auf Kosten der oder Anschlussberechtigten alle bestehenden ober- und 
unterirdischen Entwässerungseinrichtungen, wie Gruben, Schlammfänge, Kleinkläranla-
gen, Sickerschächte u.a., soweit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, 
außer Betrieb zu setzen.  

 
(9) Zum Aufenthalt bestimmte Wohnwagen oder Wohnmobile mit Abwasseranfall, die für  

einen längeren Zeitraum an einem bestimmten Platz stehen, sind auf Verlangen der 
Stadt an einen in der Nähe befindlichen Abwasserkanal anzuschließen, wenn der An-
schluss zur ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers erforderlich ist. 

  
(10) Beschicker von Märkten, Straßen- und Volksfesten, Kirmesveranstaltungen, Schützen-

festen, Ausstellungen und Messen, bei deren Gewerbeausübung Abwasser anfällt, ha-
ben zu dessen Beseitigung die von der Stadt vorgehaltenen Anlagen zu nutzen. 

 
 

§ 10 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer die Nutzung des 
auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat sie oder er dieses der Stadt 
anzuzeigen. Die Stadt stellt sie oder ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des § 49 
Abs. 4 Satz 3 LWG NRW von der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, 
wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück si-
chergestellt ist und ein Überlauf an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Über-
schwemmung von Nachbargrundstücken durch Niederschlagswasser ausgeschlossen wer-
den kann. 
 
 

§ 11 Befreiung vom Anschluss-und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 

(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom 
Anschluss-und Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit wer-
den, wenn ihm die Abwasserbeseitigungspflicht durch die zuständige Behörde ganz o-
der teilweise übertragen worden ist.  

(2) Die anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers um Schmutzwas-
sergebühren zu sparen, begründet keinen Anspruch auf Befreiung.  

 
 

§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 

 (1)  Führt die Stadt aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mit-
tels eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat die Grundstückseigentümerin oder 
der Grundstückseigentümer auf ihre oder seine Kosten auf ihrem oder seinem Grund-
stück einen Pumpenschacht mit einer für die Entwässerung inklusive Absperrvorrich-
tung ausreichend bemessenen Druckpumpe (einschließlich Steuerungstechnik und 
Stromversorgungseinrichtung) sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur öffentlichen 
Abwasseranlage herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und ge-
gebenenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Art, Ausführung und Bemessung des 
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Pumpenschachtes, der Absperrvorrichtung, der Druckpumpe sowie der Druckleitung ist 
gemäß den anerkannten Regeln der Technik durch den die Anschlussnehmerin oder 
den Anschlussnehmer herzustellen, zu betreiben und instand zu halten. Die Entschei-
dung über die Lage der Absperrvorrichtung sowie der Druckleitung trifft die Stadt. Über 
die Lage des Pumpenschachtes sowie der Druckpumpe entscheidet der Anschluss-
nehmer. 

(2)  Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit ei-
nem geeigneten Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine 
Wartung der Druckpumpe entsprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der 
Wartungsvertrag ist der Stadt bis zur Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschach-
tes und der Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der 
Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzu-
legen.  

 
(3)   Die Stadt kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Prüf- und Pumpenschächte müssen jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine 

Überbauung  oder Bepflanzung der Prüf- und Pumpenschächte ist unzulässig. 
 
 

 
 

§ 13 Ausführung und Unterhaltung von Anschlussleitungen 
 

(1)  Jedes Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne techni-
schen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseran-
lage anzuschließen. In Gebieten mit Mischsystem (Mischwasserkanal) ist für jedes 
Grundstück eine Anschlussleitung, in Gebieten mit Trennsystem (Schmutzwasser- und 
Regenwasser-kanal) ist je eine Anschlussleitung für Schmutz- und für Niederschlags-
wasser herzustellen. Im Trennsystem sind für Schmutzwasser und für Niederschlags-
wasser an der Grundstücksgrenze vor der öffentlichen Abwasseranlage jeweils ge-
trennte Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen vorzusehen. Die näheren Einzel-
heiten ergeben sich aus § 13 Abs. 4 dieser Satzung. Auf Antrag können mehrere An-
schlussleitungen verlegt werden. Die Stadt kann im Einzelfall auch mehrere Anschluss-
leitungen verlangen. Sie kann zudem den Nachweis über den ordnungsgemäßen An-
schluss an die öffentliche Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
nach § 14 dieser Satzung verlangen. 

 
(2)  Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke ge-

teilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 

(3) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rück-
stau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat sie oder er in 
Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in der Regel die Straßenoberkante) funkti-
onstüchtige sowie geeignete Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik einzubauen. Bei einem Gelände mit größeren Straßenneigungen 
ist die maßgebliche Rückstauebene anders zu ermitteln. In diesem Falle ist zumindest 
die Höhe des nächsten, oberhalb der Anschlussstelle gelegenen Kanalschachtes anzu-
nehmen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein und so errichtet und 
betrieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktions-
tüchtigkeit der Anschlussleitung möglich ist.  

 
(4) Bei der Neuerrichtung von Anschlussleitungen auf einem privaten Grundstück hat die 

Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer in der Nähe der Grund-
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stücksgrenze je einen geeigneten Einsteigeschacht für Schmutz- und Niederschlag-
wasser oder Mischwasser mit Zugang für Personal oder eine geeignete Inspektionsöff-
nung auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes (vor Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (§ 60 WHG, § 
56 Abs. 1 LWG NRW) einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist die Grund-
stückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau eines 
Einsteigeschachtes oder einer Inspektionsöffnung verpflichtet, insbesondere, wenn sie 
oder er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. Die Einsteigeschächte oder In-
spektionsöffnungen sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. In 
Ausnahmefällen kann auf Antrag der Grundstückseigentümerin oder des Grundstücks-
eigentümers von der Errichtung eines Einsteigeschachtes oder einer Inspektionsöff-
nung außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Die Inspektionsöffnung bzw. der 
Einsteigeschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. des Einsteigeschachts ist unzulässig.  

(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen 
bis zum Einsteigeschacht oder zur Inspektionsöffnung sowie die Lage, Ausführung und 
lichte Weite des Einsteigeschachtes oder der Inspektionsöffnung ist mit der Stadt abzu-
stimmen. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Renovierung, Reparatur, Sanierung mit Schlauchlinern, 

Veränderung und die Beseitigung von Anschlussleitungen führt die Anschlussnehmerin 
oder der Anschlussnehmer eigenverantwortlich und auf eigene Kosten durch. Die hier-
für erforderlichen Arbeiten im öffentlichen Straßenraum sowie an der öffentlichen Ab-
wasseranlage sind von der Stadt zu genehmigen. Für die Arbeiten an der öffentlichen 
Abwasseranlage ist ein Kanalanschlussschein bei der Stadt zu beantragen. Die An-
schlussnehmerin oder der Anschlussnehmer hat der Stadt gegenüber für die ordnungs-
gemäße Durchführung der gesamten Anschlussarbeiten einzustehen. Sie oder er haf-
tet für alle Schäden, die der Stadt durch unsachgemäße Ausführung entstehen. Sie o-
der er hat die Stadt von allen Ansprüchen Dritter, die auf nicht ordnungsgemäße 
Durchführung der Anschlussarbeiten zurückzuführen sind, freizustellen. Die Haftung 
der oder des Anschlussberechtigten besteht unbeschadet der Haftung des Unterneh-
mers. Die laufende Unterhaltung des Kanalgrundstücksanschlusses (z.B. optische In-
spektion, Reinigung, Spülung) sowie die Einhaltung der gesetzlichen Regel obliegen 
der Anschlussnehmerin oder dem Anschlussnehmer. Die Anschlussleitung ist in Ab-
stimmung mit der Stadt zu erstellen. Anschlussarbeiten jeglicher Art sowie Sanierun-
gen an der Anschlussstelle der öffentlichen Abwasseranlage dürfen nur durch von der 
Stadt hierfür besonders zugelassene Unternehmer ausgeführt werden. Zugelassen 
werden solche Unternehmer, die die Gewähr für eine fachgerechte Ausführung der Ar-
beiten bieten. Mit der Zulassung übernimmt die Stadt keine Haftung für eine ordnungs-
gemäße Arbeit der Unternehmer. 

 

(7) Für die Herstellung von Anschlussleitungen an der öffentlichen Abwasseranlage gelten 
die hierfür herausgegebenen technischen Bestimmungen. Die Anschlussarbeiten wer-
den nicht vom Abwasserwerk abgenommen. Hierfür ist vom ausführenden Fachunter-
nehmen eine Fachunternehmerbescheinigung auszustellen, in der bescheinigt wird, 
dass die ausgeführten Arbeiten gemäß den anerkannten Regeln der Technik und der 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften durchgeführt wurden. Der einzureichenden Fachun-
ternehmerbescheinigung sind im Bedarfsfall Anlagen wie Entwässerungspläne und/o-
der schriftliche Erläuterungen beizufügen. Ob ein solcher Bedarfsfall vorliegt entschei-
det die Stadt im Rahmen ihres Ermessens. 

 
(8) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Ab-

wasseranlage, so kann die Stadt von der Grundstückseigentümerin oder dem Grund-
stückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau 
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und den Betrieb einer Pumpstation verlangen. Die Kosten trägt die Grundstückseigen-
tümerin oder der Grundstückseigentümer. Die Pumpstation muss so errichtet und be-
trieben werden, dass eine Selbstüberwachung des Zustandes und der Funktionstüch-
tigkeit der Anschlussleitung möglich ist.  

 
(9) Auf Antrag kann die Stadt zulassen, dass zwei oder mehrere Grundstücke durch eine 

gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Der Antrag wird insbesondere unter 
Berücksichtigung der Regelung in § 46 Abs. 1 Satz 3 LWG NRW dann abgelehnt, 
wenn die Leitungs-, Benutzungs- und Unterhaltungsrechte nicht durch eine im Grund-
buch eingetragene entsprechende Grunddienstbarkeit (§ 1018 BGB) abgesichert wor-
den sind. Der Nachweis der Absicherung durch eine Grunddienstbarkeit ist durch einen 
Auszug aus dem Grundbuch zu führen 

 
(10) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, 

Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach 
sich ziehen, hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer auf ih-
rem oder seinem Grundstück Anlagen für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit 
der Stadt auf seine Kosten vorzubereiten.  

 
(11) Hat die Stadt nach § 7 Abs.4 dieser Satzung eine dosierte Einleitung des Abwassers 

festgelegt, so muss die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer die Einhaltung 
des maximalen Volumenstromes durch den Einbau einer Drosseleinrichtung gewähr-
leisten. Vor der Inbetriebnahme der Drosseleinrichtung ist diese durch ein sachkundi-
ges Fachunternehmen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie 
der DWA-M 181 zu kalibrieren (Erstkalibrierung). Folgeprüfungen der Drosseleinrich-
tung sind unaufgefordert alle 10 Jahre von der Anschlussnehmerin oder dem An-
schlussnehmer durch ein sachkundiges Fachunternehmen gemäß den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik sowie der DWA-M 181 durchführen zu lassen (Folgekalib-
rierung). Die Drosseleinrichtung muss jederzeit für die Mitarbeiter der Stadt frei zu-
gänglich sein. Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer/ hat den Nachweis 
der einwandfreien technischen Funktion der Drosseleinrichtung (Wartung) zu erbrin-
gen. Die Wartung der Drosseleinrichtung ist durch ein geeignetes Fachunternehmen 
durchzuführen. Änderungen an der Drosseleinrichtung sind der Stadt unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Auf Antrag der Anschlussnehmerin oder des Anschlussnehmers 
kann die Stadt ganz oder teilweise eine Befreiung von der Pflicht zur Kalibrierung ertei-
len. Die Kosten tragen die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer. 

 
 

§ 14 Zustimmung 
 

(1) Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Reparatur und Sanierung von Anschluss-
leitungen an der öffentlichen Abwasseranlage bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Stadt.  

(2) Für jedes an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließende Grundstück ist die Zu-
stimmung durch Einreichung eines Entwässerungsantrages zu beantragen. Der Ent-
wässerungsantrag muss spätestens zwei Wochen nach Erhalt der erteilten Baugeneh-
migung bei dem Abwasserwerk der Stadt eingegangen sein.  

 
Folgende Unterlagen sind in 2-facher Ausfertigung beim Abwasserwerk der 
Stadt einzureichen: 
 
- Antragsformular der Stadt einschließlich der dort aufgelisteten Unterlagen 

Lageplan im Maßstab 1:250 oder 1:500 mit Darstellung der gesamten Grundstücksent-
wässerungsanlage bis zur öffentlichen Kanalisation. 
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- Grundriss/Gebäudeschnitt des am tiefsten liegenden Geschoss (Erdgeschoss, Keller-
geschoss/e oder Tiefgarage) mit Darstellung aller Entwässerungsgegenstände (z.B. 
Rückstausicherung/en, Hebeanlag/en) und Leitungsführung bis zur öffentlichen Ka-na-
lisation mit Höhenangaben auf müNN bezogen. Angabe der Nennweite und des ge-
planten Gefälles der Anschlussleitungen. 

 
- Hydraulische Berechnung für Schmutz- und Regenwasser. 
 
- Beschreibung des Betriebes nach Art und Umfang der Produktion bzw. des Prozesses 

bei dem das einzuleitende Abwasser anfällt. 
 
- Beschreibung des abzuleitenden Abwassers nach Anfallstelle, Art, Zusammensetzung, 

Abflusszeit- und Menge mit Angabe der Spitzenbelastung. 
 
- Beschreibung und Dimensionierung von Abwasserbehandlungsanlagen und Abschei-

deanlagen. 
 
- Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 (für Architekten, Fachplaner): 
 
Bei kleinen Grundstücken mit einer abflusswirksamen Fläche bis zu 800 m² und einer Ka- 
nalanschlussleitung DN 150 kann auf einen Überflutungsnachweis verzichtet werden. Dar- 
über hinaus ist ein Überflutungsnachweis für die Entwässerungsplanung erforderlich und ist  
bei der Antragsstellung einzureichen. (Diese Regelung gilt sinngemäß auch für Versicker- 
ungsanlagen.) 

 
(3) Die Stadt kann weitere Unterlagen fordern, wenn diese zur Erteilung der Zustimmung 

erforderlich sind (z.B. Grunddienstbarkeiten bei gemeinsamen privaten Anschlusslei-
tungen, wasserrechtliche Erlaubnisse der Unteren Umweltschutzbehörde des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises bei geplanten Versickerungsanlagen). 

 
(4)   Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, wenn die ordnungs-

gemäße Bauausführung und Funktionsprüfung gemäß der Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser (SüwVO Abw – GV NRW 2020) nachgewiesen ist. 

 
(5) Wurden Entwässerungsanlagen ohne die erforderliche Zustimmung errichtet oder in 

Betrieb genommen, kann die Stadt verlangen, dass nachträglich eine Zustimmung 
(Entwässerungsantrag) für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage zu bean-
tragen ist sowie Bestandspläne und die erforderlichen Prüfunterlagen nachzureichen 
sind. 

 
(6) Die Zustimmung (Entwässerungsantrag) zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation 

wird ungeachtet privater Rechte erteilt. Sie ersetzt einerseits nicht den Kanalanschluss-
schein sowie andererseits die für den Bau oder Betrieb der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. Bau- oder Wasserrecht) erforder-
liche Genehmigung. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Durch 
die Ausstellung der Zustimmung übernimmt die Stadt keine zivilrechtliche Haftung für 
die vollständige, fehlerfreie und vorschriftsmäßige Planung der Grundstücksentwässe-
rung und Ausführung der Anschlussleitung, dies obliegt dem Fachplaner. Die Zustim-
mung hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Diese kann auf schriftlichen Antrag um ein 
Jahr verlängert werden. 

 
 

(7) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat die Anschlussneh-
merin oder der Anschlussnehmer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des An-
schlusses der Stadt mitzuteilen. Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer 
hat den ordnungsgemäßen Verschluss herzustellen und der Stadt nachzuweisen. 
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(8) Private Abwasseranlagen werden vom Abwasserwerk nicht abgenommen. Hierfür ist 
vom ausführenden Fachunternehmen eine Fachunternehmerbescheinigung auszustel-
len, in der bescheinigt wird, dass die ausgeführten Arbeiten gemäß den anerkannten 
Regeln der Technik und der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt worden sind. 
Im Ausnahmefall kann dies auch durch gutachterliche Stellungnahme nachgewiesen 
werden. 

 
 

§ 15 Zustands-und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 
(1)   Für die Zustands-und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verord-

nung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW so zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben, dass 
die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG 
NRW gegenüber der Stadt.  

(2) Zur Vermeidung und Reduzierung von Fremdwassereinleitungen sowie Fehleinleitun-
gen in die öffentliche Kanalisation ist die Stadt berechtigt, von den Anschlussnehmern 
den Nachweis über den ordnungsgemäßen Betrieb der privaten Abwasseranlagen zu 
fordern. In Bereichen mit Fremdwasserproblematik kann die Stadt Fristen zur Durch-
führung von  Zustands-  und Funktionsüberprüfungen sowie Sanierungen in gesondert 
zu erlassenden Satzungen regeln. 

(3) Zustands-und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch an-
erkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden.  

(4) Zustands-und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 

(5) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte pri-
vate Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter 
der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie Kontroll-
schächte zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO 
Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser 
dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes 
Abwasser aufgefangen und erkannt wird.  

(6) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprü-
fung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 
SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW hat die Eigentümerin oder der 
Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW die oder der 
Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funkti-
onsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasser-
leitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis § 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW. 
Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrich-
tungs-und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, 
wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW 
fortführt.  
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(7) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands-und Funkti-
onsprüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu doku-
mentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 
genannten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt 
durch  die Grundstückseigentümerin oder den Grundstückseigentümer oder die oder 
den Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 1 bzw. Abs. 7 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach 
Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt 
erfolgen kann.  

(8) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüch-
tigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten 
Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung gelten-
den Anforderungen entsprochen haben.  

(9) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich 
aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanie-
rungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 
1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
 

§ 16 Indirekteinleiterkataster 
 

(1) Die Stadt führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich 
vom häuslichen Abwasser abweicht.  

(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt mit dem Antrag nach § 
14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei beste-
henden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat die Indirektleiterin oder der Indirekteinleiter 
der Stadt Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall 
und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen.  

 
 

§ 17 Abwasseruntersuchungen 
 

(1) Die Stadt ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vorneh-
men zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der 
Probenahmen.  

 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt die Anschlussnehmerin oder der Anschluss-

nehmer, falls sich herausstellt, dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen 
dieser Satzung vorliegt.  
 

(3) Bei nachweislichen Verstößen gegen Bestimmungen dieser Satzung kann die Stadt 
Abwasseruntersuchungen auf Kosten der Anschlussnehmerin oder des Anschlussneh-
mers vornehmen oder anordnen. Die Stadt bestimmt in diesen Fällen, in welchen zeitli-
chen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu entnehmen 
sind und wer die Proben untersucht. Hierzu besteht ein Zutrittsrecht nach Maßgabe des 
§ 18 Abs. 3 dieser Satzung. 
 

(4) Wenn bei Untersuchungen des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat die An-
schlussnehmerin oder der Anschlussnehmer bzw. die oder der Grundstücksnutzungs-
berechtigte diese nach Bekanntgabe an sie oder ihn unverzüglich zu beseitigen. 

 
(5) Anschlussnehmerinnen oder Anschlussnehmer, die gemäß dieser Satzung Grenzwerte 
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(Konzentrationsbegrenzungen und/oder Frachtbegrenzungen) einzuhalten haben, ha-
ben durch regelmäßige, geeignete Selbstüberwachung die Einhaltung der Grenzwerte 
zu überprüfen. Dabei sind die in der Anlage zu dieser Satzung aufgeführten Untersu-
chungsmethoden anzuwenden. Die Stadt kann in begründeten Ausnahmefällen Abwei-
chungen von diesen Untersuchungsmethoden vorschreiben oder zulassen. Die Ergeb-
nisse der Selbstüberwachung sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und der Stadt 
auf Verlangen vorzulegen. Lässt das Ergebnis der Selbstüberwachung eine Grenzwert-
überschreitung erkennen oder erwarten, hat die Einleiterin oder der Einleiter die Stadt 
unverzüglich zu informieren.  

 
§ 18 Auskunfts-und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 

 
(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 

LWG NRW i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, der Stadt auf Verlangen die für den 
Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haus-
technischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen und Be-
standspläne vorzulegen. Sofern sich der Zustand oder Bestand der haustechnischen 
Anlagen nicht eindeutig feststellen lässt, ist hierüber eine Fachunternehmerbescheini-
gung bzw. ein aktueller Bestandsplan vorzulegen. Im Übrigen sind Angaben über ab-
flusswirksame Flächen zur Berechnung der Niederschlagswassergebühr gemäß § 5 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Bergisch Gladbach über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
(Entwässerungssatzung) vorzulegen. 

 
(2) Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer und die Indirektleiterin oder der In-

direkteinleiter hat die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen, wenn  
 

a) der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt 
wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z. 
B. Verstopfungen von Abwasserleitungen),  

b) Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die 
den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen,  

c) sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert,  

d) sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich än-
dern, 

e) für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss-und Benutzungsrechtes ent-
fallen 

f) Grundstücksentwässerungsanlagen auf Dauer nicht mehr genutzt werden. 

 
(3)   Bedienstete der Stadt und Beauftragte der Stadt mit Berechtigungsausweis sind be-

rechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der 
Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Sat-
zung erforderlich ist. Die Eigentümerin, Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben 
das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu al-
len Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betre-
tungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von 
Abwasser, das der Stadt zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten aus Art. 
2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 (Unverletzlichkeit der Woh-
nung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die Abwasserüber-
lassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt.  
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(4) Die Bediensteten und Beauftragten der Stadt sind berechtigt, zum Schutz der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung Anweisungen zu erteilen. Diesen Anweisungen ist Folge 
zu leisten. Wird einer Anweisung nicht innerhalb einer angemessenen Frist entspro-
chen, ist die Stadt berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel entsprechend dem Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anzuwenden, insbe-
sondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussberechtigten durch-
zuführen oder durchführen zu lassen. 

 
 

§ 19 Haftung 

(1) Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer und die Indirektleiterin oder der In-
direkteinleiter hat für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen sowie pri-
vaten Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften 
für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt infolge eines mangelhaften Zustandes o-
der einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen sowie privaten Abwasser-
anlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseran-
lage entstehen.  

 (2)  In gleichem Umfang hat die oder der Ersatzpflichtige die Stadt von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen.  

 
 (3)  Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie 

haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen 
Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 

§ 20 Berechtigte und Verpflichtete 
 

(1)   Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für die Grundstückseigentümerin 
oder den Grundstückseigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte 
und sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte sowie für die Trägerin-
nen und Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile.  

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der 

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jede oder jeden, die oder der  
 

1. als Nutzungsberechtigte oder Nutzungsberechtigter des Grundstücks im Sinne des § 
48 LWG NRW berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grund-
stücken anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächterinnen oder 
Pächter, Mieterinnen oder Mieter, Untermieterinnen oder Untermieter etc.) oder  

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt.  
 

(3)  Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
 

1. § 7 Absatz 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, de-
ren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist,  
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2. § 7 Absatz. 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der 
Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält o-
der das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt,  

 
3. § 7 Absatz 5  

Abwasser ohne Einwilligung der Stadt auf anderen Wegen als über die Anschlusslei-
tung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet,  

 
4. § 7 Absatz 7 

die in das öffentliche Abwassersystem eingeleiteten Fördermengen nicht unaufgefor-
dert dem Abwasserwerk mitteilt, 

 

5. § 8  
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel, Heiz- oder Schmieröl 
sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage 
nicht in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ord-
nungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung mit 
den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen Ab-
wasseranlage zuführt sowie von der Stadt geforderte Nachweise über die ordnungs-
gemäße Unterhaltung der Abscheideanlage nicht oder nicht fristgerecht einreicht. 

 
6. § 9 Absatz 2  

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet,  
 

7. § 9 Absatz 6  
in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Nieder-
schlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt,  

 
8. § 10 Satz 1 

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, 
ohne dieses der Stadt angezeigt zu haben,  

 
9. § 12 Absatz 2  

einen entsprechenden Wartungsvertrag für die Wartung der Druckpumpe nicht ab-
schließt, 
 

10. §12  
die Anlagenteile der Druckentwässerungsanlage überbaut oder die Prüfschächte o-
der Pumpenschächte nicht frei zugänglich hält, 

 
11. § 13 Absatz 4 

Insbesondere bei der Neuerrichtung, Erneuerung oder Veränderung einer An-
schlussleitung jeweils für Schmutz- und Niederschlagswasser oder Mischwasser kei-
nen Einsteigeschacht mit Zugang für Personal oder eine Inspektionsöffnung außer-
halb des Gebäudes nach den anerkannten Regeln der Technik einbaut. § 13 Absatz 
4 Satz 4 bleibt unberührt. 

 
12. § 13 Absatz 4 Satz 5 und 6 

Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte überbaut und / oder nicht frei zugäng-
lich hält, 

 
13. § 13 Absatz 6  

Arbeiten an der öffentlichen Abwasseranlage nicht durch von der Stadt zugelassene 
Unternehmer ausführen lässt, 
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14. § 13 Absatz 6 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne den erforderlichen Kanalan-
schlussschein der Stadt herstellt oder ändert, 

 

15. § 14 Absatz 1 
die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Reparatur und Sanierung von Anschluss-
leitungen an der öffentlichen Abwasseranlage ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung und Kanalanschlussschein der Stadt durchführt, 

 
16. § 14 Absatz 2, 3 und 5  

die erforderlichen Unterlagen für die Prüfung und Bearbeitung der Zustimmung und 
des Kanalanschlussscheins, auch nachträglich, nicht vorlegt, 

 
17. § 14 Absatz 4  

die öffentliche Abwasseranlage benutzt ohne die ordnungsgemäße Bauausführung 
und Funktionsprüfung gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (Süw 
VO Abv GV NRW 2020) nachgewiesen zu haben, 

 
18. § 14 Absatz 7  

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht 
rechtzeitig der Stadt mitteilt,  

 
19. § 15 Abs. 7  

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands-und Funktionsprüfung mitsamt 
der in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW genannten Anlagen der Stadt nicht vor-
legt,  

 
20. § 16 Absatz 2  

der Stadt die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Stadt hin keine oder nur eine unzu-
reichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall 
und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 
 

21. § 17 Absatz 4 
Mängel bei Abwasseruntersuchungen nach Bekanntgabe nicht unverzüglich beseitigt, 
 

22. § 18 Absatz 1 Satz 1 
der Stadt auf Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte 
über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranlagen und Hausan-
schlussleitung nicht erteilt sowie keine Bestandspläne vorlegt oder bei nicht eindeutig 
feststellbarem Zustand oder Bestand eine Fachunternehmerbescheinigung oder ei-
nen aktuellen Bestandsplan nicht vorlegt. 

 

23. § 18 Absatz 1 Satz 2 
Angaben über abflusswirksame Flächen zur Berechnung der Niederschlagswasser-
gebühr nicht vorlegt, 

 
24. § 18 Absatz 3  

die Bediensteten der Stadt oder die durch die Stadt Beauftragten mit Berechtigungs-
ausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseiti-
gungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu 
betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen 
auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt.  

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen Abwasseran-

lage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in 
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einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, ein-
steigt. 

(3)  Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können gemäß § 123 Abs. 4 LWG NRW 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

 
 
§ 22 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entwässe-
rung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässe-
rungssatzung) vom 01.01.2006 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen 
dieser Satzung ist nach § 7 Abs. 6 der GO NW unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Inkrafttreten geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde, 
 
b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 
 
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet hat 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt ist und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wurden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt gemacht. 
Bergisch Gladbach, den 14.12.2016 
 
 
Lutz Urbach 
 
Die Satzung vom 14.12.2016 wurde am 23.12.2016 in der Bergischen Landeszeitung und im 
Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht und ist ab 01.01.2017 in Kraft. 
 
Die I. Nachtragssatzung vom 20.12.2017 wurde am 23./24.12.2017 in der Bergischen Lan-
deszeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2018 in 
Kraft getreten. 
 
Die II. Nachtragssatzung vom 19.12.2018 wurde am 22./23.12.2018 in der Bergischen Lan-
deszeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2019 in 
Kraft getreten. 
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Die III. Nachtragssatzung vom 11.12.2019 wurde am 20.12.2019 in der Bergischen Landes-
zeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2020 in 
Kraft getreten. 
 
Die IV. Nachtragssatzung vom 16.12.2020 wurde am 19.12.2020 in der Bergischen Landes-
zeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2021 in 
Kraft getreten. 
 
Die V. Nachtragssatzung vom 15.12.2021 wurde am 23.12.2021 in der Bergischen Landes-
zeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2022 in 
Kraft getreten. 
 
Die VI. Nachtragssatzung vom 14.12.2022 wurde am 24.12.2022 in der Bergischen Landes-
zeitung und im Kölner Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht und ist am 01.01.2023 in 
Kraft getreten. 
 
Die VII. Nachtragssatzung vom 13.12.2023 wurde am 21.12.2023 im Amtsblatt der Stadt 
Bergisch Gladbach bekannt gemacht und ist am 01.01.2024 in Kraft getreten.  
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Anlage zu § 7 Absatz 3 
 

Die Grenzwerte und Einschränkungen beziehen sich grundsätzlich auf Abwasser an der 
Übergabestelle (Kontrollschacht) zum öffentlichen Kanalnetz. Mit (* gekennzeichnete Para-
meter betreffen Abwasser an der Anfallstelle – bzw. bei betriebseigenen Abwasserbehand-
lungsanlagen an deren Ablauf und an der Übergabestelle zum öffentlichen Kanalnetz, so-
wie um Parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Technik in den Anhängen zur 
Abwasser-Verordnung . 

 
Als Untersuchungsmethoden werden Verfahren nach DIN bzw. Deutschen Einheitsverfahren 

(DEV), soweit vorhanden, angewendet. Sind keine DIN oder DEV-Methoden bekannt, wer-
den durch die Stadt geeignete Untersuchungsmethoden angewandt, die dem Einleiter mit-
geteilt werden. 

 
 
I. Allgemeine Parameter 
1) Temperatur        max.  35° C 
2) pH-Wert         6,5 - 10,0 
3) Absetzbare Stoffe (0.5 Stunden Absetzzeit) 

a) biologisch abbaubar     max.10 m/l 
b) biologisch nicht abbaubar    1,0 ml/l 

 
 
II. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)  mg/l 
1) Ammonium und Ammoniak:     200 
2) Fluorid:           50 
3) Nitrit:           10 
4) Sulfat:           600 
5) Sulfid:           2 (* 
6) Cyanid, gesamt:       20 (* 
7) Cyanid, leicht freisetzbar:     1 (* 
8) freies Chlor:        0,2 
9) Arsen:           0,5 (* 
10) Antimon:         0,5 (* 
11) Barium:          5 (* 
12) Blei:           1 (* 
13) Aluminium:         10 
14) Cadmium:         0,2 (* 
15) Chrom, gesamt:       1 (* 
16) Chrom-VI:         0,2 (* 
17) Kobalt:           2 (* 
18) Kupfer:           1 (* 
19) Nickel:           1 (* 
20) Quecksilber:        0,1 (* 
21) Selen:           2 (* 
22) Silber:           0,1 (* 
23) Zink:           3 (* 
24) Zinn:           3 (* 
 
III. Organische Stoffe (gelöst und ungelöst)  mg/l: 
1) Phenole, berechnet als C6H5OH:    100 
 
2) Farbstoffe: nur in einer so niedrigen Konzentration, dass der Vorfluter nach Einleitung 

des Ablaufs der Kläranlage visuell nicht mehr gefärbt erscheint 
 
3) Schwerflüchtige lipophile Stoffe 
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(u.a. verseifbare Öle, Fette) 
a) direkt abscheidbar (DEV H 56)    100 
b) soweit Menge und Art des Abwassers bei Bemessung nach DIN 4040 zu Abscheideran-

lagen über Nenngröße 10 (> NG 10) führen:  gesamt 250 
 
4) Halogenkohlenwasserstoffe, Summenparameter: 

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX): 1 

5) leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 
Einzelstoffe (z. B.): 
a) Dichlormethan 
b) 1.1.1 – Trichlorethan 
c) Trichlorethen 
d) Tetrachchlorethen 
Summe a) bis d):       0,5 (* 
 
6) Kohlenwasserstoffe: 

a) gesamt 100 
b) direkt abscheidbar 50 
c) soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung der Kohlenwasserstoffe erforderlich 

ist gesamt 20 
 

7) Organische halogenfreie Lösungsmittel: 

mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch abbaubar: 
Entsprechend spezieller Festlegung, jedoch Richtwert nicht größer als er der Löslichkeit ent-
spricht oder als: 5 g/l 


